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Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein – die Umsetzung dieser Themen beginnt zuallererst in den 
Kommunen. Einen wichtigen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit geht die Gemeinde Schwaikheim mit 
den drei Förderprogrammen, die im Frühjahr 2021 vom Gemeinderat beschlossen wurden. Geför-
dert werden Stecker-Photovoltaikanlagen, E-Lastenfahrräder und Lastenanhänger für Fahrräder sowie 
Blühflächen und Lerchenfenster.

Die Fördermittel sollen ein Anreiz für die Bürgerinnen und Bürger in Schwaikheim sein, den Ort nachhal-
tig und umweltbewusst zu prägen. „Nachhaltigkeit ist eines der wesentlichenThemen unserer Zeit und 
spielt auch in Schwaikheim eine ausnehmend wichtige Rolle“, stellt Frau Dr. Loff fest. Die Einführung 
von Fördermitteln sei daher unerlässlich und machen Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit für jeden 
greifbar und umsetzbar. „Ich freue mich über diese weitblickenden Beschlüsse“, so die Rathauschefin.

Die steckbaren Photovoltaikanlagen passen an Balkonbrüstungen und sind somit auch für Mieter/
innen geeignet. Unter optimalen Bedingungen kann ein Durchschnittshaushalt bis zu 20 % seines 
Stromverbrauchs selbst decken und somit einen wertvollen Beitrag zur Senkung des Energieverbrauchs 
aus fossilen Energien leisten. Antragsberechtigt sind alle Privatpersonen und Gewerbetreibenden mit 
Wohn- bzw. Firmensitz in Schwaikheim. Bezuschusst werden bis zu 200 € pro Modul und Haushalt.

Blühflächen erhalten Artenvielfalt und schaffen Nahrungsquellen für Insekten und Vögel. Die Ge-
meinde bezuschusst das Anlegen von ein- und mehrjährigen Blühflächen sowie von Lerchenfens-
tern. Antragsberechtigt sind Grundstückseigentümer, deren Vertretungsberechtigte oder Pächter von 
Grundstücken auf der Gemarkung Schwaikheim sind. Einjährige Blühflächen werden mit 0,16 € je 
Quadratmeter, mehrjährige Blühflächen mit 0,20 € pro Quadratmeter und Lerchenfenster mit 0,30 € 
pro Quadratmeter bezuschusst.

Um eine nachhaltige, klimagerechte Mobilität zu fördern, unterstützt die Gemeinde den Kauf von 
E-Lastenfahrrädern mit bis zu 1000 € und den Kauf von Lastenanhängern für Fahrräder mit bis 
zu 100 €. Antragsberechtigt sind alle Privatpersonen und Gewerbetreibende, die einen Wohn- bzw. 
Firmensitz in Schwaikheim haben. Das Lastenfahrrad bietet eine attraktive und umweltfreundliche 
Alternative zum Auto und fördert die Steigerung der Luftqualität, eine flächende-
ckende Lärmminderung und die Senkung der lokalen CO

2
-Emissionen im Sinne des 

Klimaschutzes.

Weitere Informationen sowie die Nutzungsrichtlinien und Anträge finden Sie auf 
der Homepage der Gemeinde Schwaikheim www.schwaikheim.de oder unter fol-
gendem QR-Code:

Fördermittel in Schwaikheim
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AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN

Einladung zu einer Sitzung des Gemein-
de-rates am Dienstag, 15.02.2022 um 
18:30 Uhr, Feuerwehr Schwaikheim, 
Dammstraße 1/2, 71409 Schwaikheim

Öffentliche Sitzung

  1. Bekanntgaben

  2. Fragestunde

  3. Ausscheiden von Gemeinderätin  
Brigitte Röger aus dem Gemeinderat

31/2022

  4. Nachrücken von Herrn Marc Hetzel in 
den Gemeinderat
-  Feststellung etwaiger Hinderungs-

gründe
- Verpflichtung

32/2022

  5. Neubesetzung der Ausschüsse und der 
weiteren Gremien des Gemeinderates

33/2022

  6. Baulandentwicklung
-  Fachvortrag von Herrn ÖbVI  

Helmut Käser, Käser Ingenieure

16/2022

  7. Freizeitzentrum
-  Neugestaltung der Einfriedung des 

Freibads und des ehemaligen Rasen-
spielfelds

- Vergabe der Bauleistungen

4/2022

  8. Bebauungsplan "Ludwigsburger Straße 
/ Kornweg / Brückenstraße"
- Aufstellungsbeschluss

10/2022

  9. Jagdgenossenschaft
-  Einberufung einer Jagdgenossen-

schaftsversammlung

2/2022

10. Jagdgenossenschaft
-  Weisungsbeschluss des Gemeinde-

rats für die Versammlung der Jagd-
genossenschaft

3/2022

11. Obdachlosen- und Flüchtlingsunter-
kunft Schönbühlstraße 11
-  Wasserschaden im Erd- und Oberge-

schoss
-  Vergabe der Leistungen für die Erst-

maßnahmen in den betroffenen Be-
reichen

13/2022

12. Obdachlosen- und Flüchtlingsunter-
kunft Schönbühlstraße 11
-  Wasserschaden im Erd- und Oberge-

schoss
-  Vergabe der Leistungen für die  

Aufstellung der Interimsunterkunft

26/2022

13. Spenden, Schenkungen und ähnliche 
Zuwendungen
- Annahme von Spenden

25/2022

14. Verschiedenes

Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Loff
Bürgermeisterin

Haushaltssatzung der Gemeinde 
Schwaikheim für das Haushaltsjahr 2022

I. Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg hat der Gemeinderat am 14.12.2021 fol-
gende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 
beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgen-
den Beträgen

Euro

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 
von 23.996.886

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen 
Aufwendungen von 24.203.164

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis 
(Saldo aus 1.1 und 1.2) von - 206.278

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Erträge von 0,00

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen von 0,00

1.6  Veranschlagtes Sonderergebnis 
(Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0,00

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis 
(Summe aus 1.3 und 1.6) von - 206.278

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von 23.298.809

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von 22.617.984

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
des Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 680.825

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus Investitionstätigkeit von 4.200.000

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit von 7.173.500

2.6 Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 2.5) von - 2.973.500

2.7 Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-
bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von - 2.292.675

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit von 1.000.000

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit von 285.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss/-bedarf 
aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9) von 715.000

2.11 Veranschlagte Änderung des 
Finanzierungsmittelbestands,
Saldo des Finanzhaushalts
(Saldo aus 2.7 und 2.10) von - 1.577.675

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
festgesetzt auf  1.000.000 Euro
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§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) 
wird festgesetzt auf   0 Euro

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt 
auf    4.000.000 Euro

Schwaikheim, den 15.12.2021
Loff, Bürgermeisterin

II. Das Landratsamt Rems-Murr-Kreis hat mit Erlass vom 
20.01.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 
bestätigt. Der Gesamtbetrag der Kredite wurde gem.  
§ 87 Abs. 2 GemO genehmigt. Weitere Genehmigun-
gen waren nicht erforderlich.

III. Der Haushaltsplan ist in der Zeit vom 14.02.2022 bis 
22.02.2022, je einschließlich, während der Sprechzeiten 
im Rathaus, Marktplatz 2 - 4, Zimmer 1/13, öffentlich 
ausgelegt. Es wird vorab um Terminabsprache gebeten.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs.4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung 
für das Wirtschaftsjahr 2022
I. Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg in Verbindung mit § 14 des Eigenbe-
triebsgesetzes hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 
14.12.2021 den nachfolgenden Wirtschaftsplan wie 
folgt festgesetzt:

§ 1 Wirtschaftsplan
Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wird wie folgt fest-
gesetzt:

1. Im Erfolgsplan
Erträge 1.128.000 Euro
Aufwendungen 1.070.730 Euro
Ergebnis (Gewinn) 57.270 Euro

2. Im Vermögensplan
Einnahmen 470.020 Euro
Ausgaben 463.750 Euro

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird 
festgesetzt auf   205.000 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen) 
wird festgesetzt auf   0 Euro

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt 
auf  180.000 Euro

II. Das Landratsamt Rems-Murr-Kreis hat mit Erlass 
vom 20.01.2022 die Gesetzmäßigkeit des Gemeinde-
ratsbeschlusses über die Feststellung des Wirtschafts-
planes der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 
2021 bestätigt.

Gleichzeitig wurde der Gesamtbetrag der Kreditauf-
nahmen in Höhe von 205.000 Euro gemäß § 87 Abs. 
2 GemO in Verbindung mit § 3 Abs. 1 und § 12 Abs. 
1 Satz 3 EigBG und § 2 Eigenbetriebsverordnung 
(EigBVO) genehmigt. Weitere Genehmigungen waren 
nicht erforderlich.

III. Der Wirtschaftsplan ist in der Zeit vom 14.02.2022 
bis 22.02.2022, je einschließlich, während der Sprech-
zeiten im Rathaus, Marktplatz 2 – 4, Zimmer 1/13, öf-
fentlich ausgelegt. Es wird vorab um Terminabsprache 
gebeten.

Bürgerbüro am Donnerstag, den  
17. Februar geschlossen
Aufgrund einer internen Schulung hat das Bürgerbüro am 
Donnerstag, den 17. Feburar geschlossen.

Um Beachtung und Verständnis wird gebeten.

Anstehende umfangreiche Sanierung 
im Flüchtlingsheim Schönbühl
Aufgrund von Planungs- und Ausführungsfehlern beim 
Bau stehen in den nächsten Monaten umfangreiche Sa-
nierungsarbeiten an.

Ursächlich hierfür sind Mängel bei der Planung und Aus-
führung und nicht unsachgemäße Nutzung durch die Be-
wohner.

Die Gemeinde rechnet mit Kostenerstattung.

 
Information 
des Landratsamtes 
Rems-Murr-Kreis

Das Landwirtschaftsamt in Backnang 
informiert: Klimawandel – Auswirkungen 
und Anpassungsmöglichkeiten
Die sich verändernden klimatischen Bedingungen wie Hitze, 
Dürre und Starkniederschläge werden zusehends zu einer 
Herausforderung für die landwirtschaftlichen Betriebe.

Wie kann man im Ackerbau und in der Grünlandbewirt-
schaftung darauf reagieren?

Dieser und weiteren Fragen gehen die Referenten Michael 
Reber und Dr. Marcus Schlingmann (LAZBW) in ihrem On-
line-Vortrag nach.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 22. Februar 2022 
von 19:30 bis ca. 21:30 Uhr statt.

Eine Anmeldung ist bis zum 20.02.2022 unter landwirt-
schaft@rems-murr-kreis.de erforderlich. Der Zugangslink 
wird am Vortag per E-Mail verschickt.
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Das Landwirtschaftsamt in Backnang in-
formiert: Essen wie die Großen – Kindge-
rechte Kost nach dem ersten Lebensjahr
Zur Unterstützung von Eltern von Kleinkindern ab 10 
bis 15 Monaten bietet das Landwirtschaftsamt des 
Rems-Murr-Kreises in Kooperation mit der BeKi-Refe-
rentin Petra Scharberth-Zender Online-Vorträge an.
Wenn aus dem Baby ein Kleinkind geworden ist, interessiert 
es sich mehr und mehr für das Familienessen. Nach und nach 
können die Breimahlzeiten durch eine normale Mahlzeit er-
setzt werden.
Wie sollte eine kindgerechte Mahlzeit aussehen? Welche 
Meilensteine in der Essentwicklung gibt es? Wie gelingt Ih-
nen die Umstellung? Welcher Esstyp ist Ihr Kind? Diesen und 
weiteren Fragen geht die BeKi-Referentin Petra Scharberth-
Zender in ihrem Online-Vortrag nach.

Die Veranstaltung wird an folgenden Terminen angeboten:
• Montag, 14. Februar 2022 von 19.00 bis 20.30 Uhr
• Montag, 14. März 2022 von 19.00 bis 20.30 Uhr
• Montag, 11. April 2022 von 19.00 bis 20.30 Uhr
Der Vortrag wird über die Landesinitiative BeKi – bewusste 
Kinderernährung des Ministeriums für Ernährung, Ländli-
chen Raum und Verbraucherschutz gefördert und ist daher 
kostenfrei.
Eine Anmeldung ist unter E-Mail: pmscharberth@yahoo.de 
bis 2 Tage vor Veranstaltungstermin möglich. Genaue Infor-
mationen werden am Tag vor der Veranstaltung per E-Mail 
verschickt.

STELLENANZEIGEN

Die Gemeinde Schwaikheim liegt am 
Eingang des Remstals nur 18 Kilometer 
von Stuttgart-Mitte entfernt und hat  
direkten Anschluss an die Bundesstraße  
B 14 sowie die S-Bahnlinie S 3. 
Mit kurzen Wegen, einem hohen Freizeitwert und re-
gem Vereinsleben gehört Schwaikheim im Rems-Murr-
Kreis mit seinen knapp 10.000 Einwohnenden zu einer 
der attraktivsten Kommunen. Als moderne Verwaltung 
mit offener und familiärer Arbeitsatmosphäre bietet Ih-
nen die Gemeindeverwaltung mit ihren rund 240 Mit-
arbeitenden ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld bei 
flexiblen Arbeitszeiten.

Wir wachsen weiter, machen Sie mit? 
Gestalten Sie mit uns eine moderne Verwaltung.

Aktuell haben wir folgende Stellenangebote:

• Betreuungskraft (m/w/d) in Teilzeit  
(20 Std./Woche) für unsere Eichendorffschule 
(Kennnummer 09/2022) 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Home-
page unter: 
https://www.schwaikheim.de/de/rathaus/rathaus/karriere

Hier können Sie sich direkt online unter dem Link der 
jeweiligen Stellenausschreibung bewerben. Wir freuen 
uns auf Ihre Bewerbung.

AUS DEN 
GEMEINDERATSFRAKTIONEN

Bürgerfrage
In großem Stil werden derzeit Fäll- und Rückschnittmaßnah-
men durchgeführt, die von Bürger*innen als unangemessen 
oder gar radikal empfunden werden. Wir haben uns bei den 
zuständigen Stellen informiert und können an dieser Stelle 
Entwarnung geben.

Warum jetzt?
Es ist in der Regel verboten, Bäume und andere Gehölze in 
der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden 
oder auf den Stock zu setzen. Zulässig sind in dieser Zeit 
nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des 
Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäu-
men. Somit steht für diese Arbeiten ein Zeitfenster vom 1. 
November bis Ende Februar zur Verfügung, bevor die Vögel 
ihre Nistplätze einrichten.

An der B14 zwischen Winnenden und Schwaikheim
Wir zitieren nachstehend aus der Rückantwort der verant-
wortlichen Stellen.
Es handelt sich um Verkehrssicherungsmaßnahmen 
beidseitig der B14. Es sind Eschen und Buchen stark ge-
schädigt, außerdem waren erforderliche Sichtflächen 
sowie Mindestabstände nicht mehr gegeben, weshalb 
ein stärkerer Eingriff zwingend erforderlich war. Die 
Maßnahmen betreffen zu etwa 1/3 Flächen von Forst 
BW (Staatswald) und zu etwa 2/3 den Gemeindewald 
Schwaikheim. Zusätzlich zu den Sicherungsmaßnah-
men wurden auch noch Pflegemaßnahmen zur Stabi-
lisierung des Restbestandes durchgeführt. An einem 
Brückenbauwerk sowie einem Gewerbegebäude im In-
dustriegebiet Schwaikheim wurde der Bewuchs wegen 
der notwendigen Mindestabstände zurückgenommen. 
Die Maßnahmen wurden noch in 2021 abgeschlossen.
Zu den Hintergründen sagt die Pressemitteilung des Land-
kreises vom 28.10.2021 Folgendes:
Im Wald stehen viele bereits abgestorbene oder aktu-
ell absterbende Bäume: Eschen, die vom Eschentrieb-
sterben befallen sind, und Buchen, die aufgrund der 
letzten trockenen Sommer stark beeinträchtigt sind. 
Beide Baumarten gefährden die Verkehrssicherheit 
und müssen gefällt werden, bevor es durch umstürzen-
de Bäume zu Unfällen kommt. Das Eschentriebsterben 
wird durch das „Falsche weiße Stängelbecherchen“ 
ausgelöst. Der Pilz führt zum Vertrocknen der Äste und 
schließlich zum Absterben des Baumes, denn im Ver-
lauf der Erkrankung sterben auch die Wurzeln der Bäu-
me ab. Die große Gefahr dabei ist, dass die kaputten 
Wurzeln nicht direkt erkennbar sind und die Bäume 
teilweise auch ohne äußere Einwirkungen unvermit-
telt umfallen. Selbst die ansonsten widerstandsfähigen 
Buchen kommen mit den letzten trockenen Sommern 
und dem in der Folge fehlenden Wasser in den tiefen 
Bodenschichten nicht mehr klar. Viele sterben ab und 
drohen umzustürzen.
Die Fällung war eine direkte Folge des Klimawandels, 
der den Fichten stark zugesetzt hatte. Es folgt dort im 
Frühjahr eine Nachpflanzung mit klimatoleranten Bäu-
men. Die Unterpflanzung im alten Bestand ist nicht 
möglich, da die Bestandsbäume drohten umzufallen. 
Dies würde die neu gepflanzten Kulturen zerstören.

An der Avus (Strecke zwischen Schwaikheim und B14)
Um die Funktion Sicht-, Blend- und Windschutz, Böschungs-
sicherung, landschaftsgerechte Einbindung der Straße zu er-
halten, ist regelmäßige Gehölzpflege zwingend nötig.
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Verkehrssicherungsmaßnahmen an der Avus
Besondere Kritik erfuhr die Art der Verkehrssicherung wäh-
rend der Pflegearbeiten. Hier sollen wohl nach Aussage der 
ausführenden Firma die „Richtlinien zur verkehrsrechtli-
chen Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen“ einge-
halten worden sein. Wer sich in der Kurvenfahrt plötzlich mit 
einem Bagger konfrontiert sieht, dürfte dies jedoch zu Recht 
bezweifelt haben.

Sie haben Fragen? Fragen Sie!
Karl-Heinz Jaworski
Fraktionsvorsitzender
Bündnis 90 / Die Grünen
fraktion.gruene@posteo.de

 
 Plakat: JJ

JUBILARE

Ihren Geburtstag feiern am:

Freitag, 11. Februar 2022
Friedemann Ott, Leintelstr. 49, 70 Jahre

Samstag, 12. Februar 2022
Josė Rodriguez Sanjurjo, Bismarckstr. 48/1, 80 Jahre
Konrad Maichle, Rommelshalde 9, 70 Jahre
Lolita Carcia-Melcher, Adlerstr. 2/9, 70 Jahre

Montag, 14. Februar 2022
Dieter Lang, Sonnenmeiler 4, 80 Jahre
Francesco Serratore, Goethestr. 21, 75 Jahre

Wir gratulieren unseren Jubilaren sehr herzlich und wün-
schen ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit und persönli-
ches Wohlergehen.

Hinweis: Sollten Sie keine Veröffentlichung Ihrer Jubiläen 
und Ehrentage wünschen, können Sie dieser jederzeit bei 
der Gemeinde Schwaikheim widersprechen.

FUNDSACHEN

Gefunden wurde ein Kindergeldbeutel.

Wer einen verlorenen Gegenstand abholt, hat sich als recht-
mäßiger Eigentümer auszuweisen (Personalausweis). 

Dieser Nachweis muss auch durch eine genaue Beschrei-
bung des Gegenstandes und gegebenenfalls des Inhalts so-
wie durch die Angabe von Ort und Zeit des Verlustes glaub-
haft gemacht werden.

Bürgermeisteramt Schwaikheim
Bürgerbüro
Marktplatz 2 – 4
71409 Schwaikheim
Tel. 07195 5820

Öffnungszeiten des Bürgerbüros

Montag   8.00 – 12.00 Uhr
Dienstag   7.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch 14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag   8.00 – 12.00 Uhr 
Freitag   8.00 – 12.00 Uhr

GEMEINDEBÜCHEREI 
SCHWAIKHEIM

Aktuelle Corona-Regel

 

 

 

 

 
 
 
 

- geimpft 
- genesen 

 
Medienrückgabe und Ausleihe von 

In der Alarmstufe I gilt: 
2G bei Aufenthalt in der Gemeindebücherei 
 
Zutritt: 
- für Kinder und Schüler*innen: ohne 2G-Nachweis 
- für Erwachsene:     mit 2G-Nachweis 

 Impf- und Genesenennachweis mittels QR-Code 
 

Alternativ: 
Click & Collect: Erwachsene, die vorbestellte Medien abholen,  
benötigen keinen 2G-Nachweis. Bitte hierfür an die Tür klopfen. 

 
 
 FFP2 Maskenpflicht für Personen ab 18 Jahren. 
 OP Maskenpflicht für Kinder ab 6 Jahren. 

 
 
Medienrückgabe ist generell für alle  
über die grüne Medienrückgabebox im 
Außenbereich möglich. 

Feb. 
2022

© pixabay © pixabay

 
 Plakat: Bücherei
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NEU! Die Bücherei hat tiptoi - Bücher im Angebot

Tiptoi - Mein großes Wimmelbuch
Auf dem Bauernhof, in der Stadt, auf der Baustelle, im Park, 
im Zoo, in den Bergen oder im Freibad – auf 7 doppelseiti-
gen Wimmelbildern gibt es viel zu entdecken. Der tiptoi-Stift 
entlockt dem Buch dabei viele, viele Geräusche, Gespräche 
und Lieder. Ab 3 Jahren.

Tiptoi - Die Welt der Musik
Was ist eine Note? Was macht ein Dirigent? Was ist ein Sai-
teninstrumen? Mit diesem tiptoi-Buch können Kinder ab 4 
Jahren die Welt der Musik und der Instrumente kennenler-
nen. Mit über 600 Geräuschen und Texten.

Tiptoi - Komm mit auf die Baustelle
Wie baut man ein Haus? Und welche Maschinen kommen 
beim Straßenbau zum Einsatz? Band 15 der tiptoi-Reihe be-
schäftigt sich mit verschiedenen Baustellen.

Tiptoi - Wir entdecken die Dinosaurier
Entdecke die Dinos! Wann haben sie gelebt, wie gingen sie 
auf die Jagd und warum sind sie ausgestorben? Der Tiptoi-
Stift macht die Bilder lebendig – er erzählt viel Wissenswer-
tes und lässt die Dinosaurier sogar brüllen. Ein toller Titel für 
Kinder ab 5 Jahren.

Beachten Sie bitte die Öffnungszeiten:

 
Grafik: newpage  
 Grafik: am

Montag:  15 – 18 Uhr
Mittwoch:  15 – 18 Uhr
Freitag:   10 – 13 Uhr
     15 – 18 Uhr

Gemeindebücherei  
Schwaikheim
Uhlandstr. 8
Eingang: Schubartstr. 11
71409 Schwaikheim
Tel. 07195 953840
www.schwaikheim.de/de/ 
freizeit/buecherei/
info@buecherei-schwaikheim.de
Medienkatalog: https://gb-
schwaikheim.lmscloud.net

Besuchen Sie unsere digitalen Angebote:
www.onleihe.de/rems-murr/
www.tiger.media/tigerbooks/
www.pressreader.com

SCHULNACHRICHTEN

Anmeldeverfahren für weiterführende Schulen 2022
Liebe Eltern der zukünftigen Fünftklässler*innen,
nachfolgend informieren wir Sie über das Verfahren für die 
Anmeldung in den weiterführenden Schulen in Winnenden 
und Umgebung bis spätestens 10. März 2022
1. Sie erhielten - nachdem im Vorfeld die Beratungsgesprä-

che geführt wurden - über die Grundschule am 4. Febru-
ar 2022 die Grundschulempfehlung für Ihr Kind.

2. Weil die sonst üblichen Info-Veranstaltungen bzw. Tage der 
offenen Tür bedingt durch die Corona-Pandemie auch in 
diesem Jahr nicht stattfinden können, informieren die wei-
terführenden Schulen Sie wieder auf andere Weise. Zentra-
ler Ausgangspunkt dafür sind die Homepages der Schulen. 
Die Adressen sind unten aufgelistet. Auf den Homepages 
finden sich zahlreiche Informationen zur jeweiligen Schule 
und zum besonderen Profil der Schule. Dort finden Sie auch 
die Anmeldemodalitäten für die einzelnen Schulen.

3. Für die Anmeldung wird ein Anmeldeformular benötigt. 
Dieses Formular können Sie entweder von der jeweili-
gen Homepage downloaden, im Sekretariat der Schu-
le abholen (bitte vorher anrufen) oder sich zuschicken 
lassen.

4. Füllen Sie das Anmeldeformular nach bestem Wissen 
aus, unterschreiben Sie es, tragen Sie die erforderlichen 
Unterlagen zusammen, fügen Sie diese dem Anmelde-
formular als Anlage bei, und zwar die Blätter 3 und 4 
der Grundschulempfehlung (das Original, keine Kopie!), 
eine Kopie der Geburtsurkunde sowie, wenn vorhan-
den, das Dokumentationsblatt zum Masernschutz, sie-
he Punkt 5.

5. Nach § 20 Absatz 9 Infektionsschutzgesetz (IfSG) haben 
Schülerinnen und Schüler vor der Teilnahme am Unter-
richt einen Nachweis darüber vorzulegen, dass sie ausrei-
chend gegen Masern geimpft oder gegen Masern immun 
sind. Der erforderliche Nachweis kann auf folgende Wei-
se erbracht werden: durch einen Impfausweis, ein ärztli-
ches Zeugnis über einen ausreichenden Impfschutz, über 
eine Immunität, über eine Kontraindikation oder über ein 
Dokumentationsblatt der Grundschule. Wenn möglich 
und wenn vorhanden, ist dieses Dokumentationsblatt 
den Anmeldeunterlagen beizufügen. Der Nachweis über 
den Masernschutz kann notfalls auch zu einem späteren 
Zeitpunkt im Sekretariat der aufnehmenden Schule, spä-
testens bis zum 31.7.2022, vorgelegt werden. Einzelhei-
ten dazu regelt die aufnehmende Schule.

6. Bitte geben Sie alle Unterlagen bis spätestens 10. März 
2022 ab (genaue Informationen dazu finden Sie auf den 
Homepages der Schulen).

Hier die Kontaktdaten der weiterführenden Schulen in  
Winnenden und Umgebung:

Geschwister-Scholl-Realschule 
Kelterstr. 3, 71364 Winnenden,
Tel.: 07195/920783, Homepage: www.gsr-winnenden.de

Albertville-Realschule 
Albertviller Str. 32, 71364 Winnenden
Tel.: 07195/910012, Homepage: www.ars-winnenden.de

Georg-Büchner-Gymnasium 
Paulinenstr. 29, 71364 Winnenden
Tel.: 07195/1341100, Homepage: www.gbg-winnenden.de

Lessing-Gymnasium 
Albertviller Str. 26, 71364 Winnenden
Tel.: 07195/1341200, 
Homepage: www.lessing-gymnasium-winnenden.de

Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule 
Uhlandstr. 8, 71409 Schwaikheim
Tel.: 07195/95380, Homepage: www.l-u-gms.de

Gemeinschaftsschule Leutenbach 
Theodor-Heuss-Str. 27, 71397 Leutenbach
Tel.: 07195/9190340, Homepage: www.gms-leu.de

Sabine Klass
Geschäftsführende Schulleiterin

Denken Sie an den  

MUND-NASEN-

Foto: Lightspruch/iStock / Getty Images Plus
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Anmeldetermine für die Schulanfänger im Schuljahr 
2022/2023 an den Grundschulen in Winnenden und 
Umgebung
Alle Kinder, die bis zum 30.06.2022 (Stichtag) das 6. Lebens-
jahr vollenden (6 Jahre alt werden), müssen an der für den 
Wohnort zuständigen Grundschule angemeldet werden.
Für die Anmeldung brauchen Sie einen Geburtsnachweis 
und, wenn möglich, einen Nachweis (Impfpass, ärztliche Be-
scheinigung) über die Masernschutzimpfung Ihres Kindes.
Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Termine für die 
Anmeldungen in den einzelnen Schulen sehr individuell ge-
regelt. Deshalb können sie in diesem Schuljahr nicht allge-
mein veröffentlicht werden. Die Anmeldung muss schriftlich 
erfolgen. Sie kann nicht vor Ort stattfinden.
Bitte beachten Sie die persönlichen Anschreiben bzw. die 
Veröffentlichungen der einzelnen Schulen und wenden Sie 
sich bei Fragen direkt dorthin.
Wir bitten um Verständnis.
Geschäftsführende Schulleiterin
S. Klass

JUGENDHAUS 
SCHWAIKHEIM

Öffnungszeiten des Jugendzentrums
Montag:  Termine nach Vereinbarung
Dienstag:  16:00 Uhr – 21:00 Uhr
Mittwoch: 14:30 Uhr – 19:00 Uhr
Donnerstag:  16:00 Uhr – 21:00 Uhr
Freitag:  16:00 Uhr – 21:00 Uhr 
    (jeden 1. Freitag im Monat bis 22:00 Uhr)
Kontaktdaten:
Jugendzentrum Schwaikheim 07195/137495
Eleni Tzima:
eleni.tzima@paulinenpflege.de, Tel. 0160/6196036
Michael Schuster:
michael.schuster@paulinenpflege.de, Tel. 0160/6196037

WISSENSWERTES

 
Stadtjugendmusik -
und Kunstschule 
Winnenden und Umgebung

Urkunden für Jugend musiziert vergeben
An vier junge Gitarristinnen und Gitarristen konnte der Leiter 
der Musik- und Kunstschule Mathias Mundl die Urkunden 
für die erfolgreiche Teilnahme am Wettbewerb überreichen.
Aus der Gitarrenklasse von Kaixuan Ren erhielten in der Kate-
gorie Gitarrenduo Luis Ren und Yinuo Wu einen 1. Preis mit 
25 Punkten (Altersgruppe 1a) sowie in der Altersgruppe 1b 
Winnie Wang und Freya Zhan mit 23 Punkten einen 1. Preis.
Die MKS gratuliert den jungen Musikschülerinnen und 
-schüler sehr herzlich.

 
Kaixuan Ren, Yinuo Wu, 
Luis Ren, Freya Zhan, Win-
nie Wang, Mathias Mundl 
(v.l.) Foto: Musik- und 
 Kunstschule Winnenden

Tageseltern Winnenden und
Umgebung e.V.

Infoveranstaltung über die Qualifizierung zur Kinder-
tagespflegeperson
Die Informationsveranstaltung richtet sich an Interessentin-
nen und Interessenten aus dem Rems-Murr-Kreis, die sich 
für die Tätigkeit als Tagesmutter, Tagesvater oder Kinder-
frau in der Kindertagespflege interessieren. Der Verein Kin-
der- und Jugendhilfe Backnang e.V. ist der Bildungsträger 
und informiert Sie rund um die Qualifizierung von Kinderta-
gespflegepersonen nach dem Konzept QHB 300 BaWü. Die 
Veranstaltung findet online statt.

Termin: 
Donnerstag, den 17.02.22, 18:00 – 19:30 Uhr

Anmeldung bei: 
Frau Stolz, Tel. 07191/3419-129 oder
E-Mail: a.stolz@kinderundjugendhilfe-bk.de

Für Fragen und Informationen zur Tätigkeit als Kindertages-
pflegeperson können Sie auch gern direkt mit uns Kontakt 
aufnehmen. Unsere Fachberaterinnen der Kindertagespfle-
ge sind während unserer Sprechzeiten montags 18 - 19 Uhr 
und donnerstags 9 - 11 Uhr telefonisch sowie per E-Mail 
erreichbar.

 
Logo: TEV Winnenden

Tageseltern Winnenden 
und Umgebung e.V.
Mühltorstraße 25, 
71364 Winnenden
07195 97 93 -79/ -78/ -77
info@tageseltern-winnenden.de
www.tageseltern-winnenden.de

Abfallwirtschaft
Rems-Murr AöR

Serviceangebot Kartonagensammlung beendet
Insgesamt zwei Mal in den letzten beiden Monaten hatten 
die Bürgerinnen und Bürger im Rems-Murr-Kreis die Mög-
lichkeit, neben den blauen Altpapiertonnen Kartonagen zur 
Mitnahme bereitzustellen.
Dieses Angebot wurde von vielen, gerade nach Weihnach-
ten, gerne angenommen. Bei diesem zeitlich befristeten 
Angebot handelte es sich zunächst um ein Pilotprojekt. Das 
heißt, dass Kartonagen jetzt wieder wie gehabt, entweder in 
der eigenen Papiertonne oder an den Wertstoffhöfen bzw. 
den Entsorgungszenten auf den Deponien entsorgt werden 
müssen.
Seitens der AWRM werden nun, nach Abschluss der Aktion, 
die Sammelmengen dahingehend ausgewertet, inwieweit 
die Containerstandorte tatsächlich wie geplant entlastet 
wurden. Sobald die Ergebnisse vorliegen wird, in Abstim-
mung mit den zuständigen Gremien, das weitere Vorgehen 
beraten. Über entsprechende Beschlüsse wird die AWRM die 
Öffentlichkeit zu gegebener Zeit informieren.
Fragen?
Die AWRM-Abfallberatung ist unter Tel. 07151/501-9535 
oder per E-Mail info@awrm.de zu erreichen.

AWRM verschickt Gebührenbescheide
In den nächsten Tagen werden die Jahresbescheide zur An-
forderung der Gebühren für die Abfallentsorgung verteilt.
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Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Jahresgebühren auf-
grund der geplanten Maßnahmen, welche das neue Abfall-
wirtschaftskonzept für den Rems-Murr-Kreis vorsieht, leicht 
gestiegen. Je nach Anzahl der Personen im Haushalt ist 
nun ein Betrag zwischen 69 Euro und 78 Euro für das gan-
ze Jahr zur Zahlung fällig. Trotz dieser Erhöhung liegen die 
Gebühren im Rems-Murr-Kreis immer noch knapp 17 Pro-
zent unter dem Landesdurchschnitt in Baden-Württemberg. 
Berücksichtigt man neben der Jahresgrundgebühr noch die 
Kosten für die benötigten Gebührenmarken, ergibt sich eine 
Jahresgebühr von 143 Euro für einen Vier-Personen-Muster-
haushalt mit Bio- und Restmülltonne. Die Kosten für die Ge-
bührenmarken sind übrigens auch dieses Jahr unverändert.
Häufige Fragen zum Gebührenbescheid werden bereits auf 
dem Beiblatt, welches diesem beiliegt, beantwortet. Sollten 
dennoch Fragen offen sein, können diese gerne per E-Mail 
an gebuehren@awrm.de gerichtet werden. Telefonische 
Auskünfte gibt es unter 07151/501-9580.
In den ersten Tagen nach Versand der Gebührenbescheide ist 
das Telefonaufkommen erfahrungsgemäß sehr hoch, so dass 
laut AWRM mit Wartezeiten zu rechnen ist. „Bitte haben Sie 
Verständnis, wenn Ihr Anruf nicht sofort entgegengenommen 
werden kann“, so die AWRM. „Nutzen Sie auch die anderen 
Kommunikationswege wie E-Mail oder die Kontaktaufnahme 
über die Internetseite www.awrm.de oder die Abfall App der 
AWRM“, so die Verantwortlichen der AWRM weiter. Für eine 
schnellere Zuordnung der Anfrage ist das auf dem Gebühren-
bescheid vermerkte Buchungszeichen hilfreich.
Nicht verwechseln sollte man die jährliche Grundgebühr 
mit der Leerungsgebühr für die Rest- und Biomülltonnen. 
Die Leerungsgebühr wird nämlich über den Kauf von Ge-
bührenmarken, die auf den Tonnendeckel geklebt werden 
müssen, beglichen. Das heißt, hier müssen die Nutzer der 
Tonnen selbst aktiv werden und sich entsprechende Marken 
besorgen. Wer dies bis jetzt noch nicht erledigt hat, sollte 
das nun schnellstmöglich tun, sonst besteht die Gefahr, dass 
die Tonnen ungeleert stehen bleiben.
Info zur telefonischen Erreichbarkeit: Vom 14. Februar bis 
zum 25. Februar gelten erweiterte Servicezeiten: 
Montag bis Mittwoch von 7.30 – 17.00 Uhr, donnerstags 
von 7.30 – 18.00 Uhr und freitags von 7.30 – 15.00 Uhr.

VOLKSHOCHSCHULE 
WINNENDEN 
LEUTENBACH 
SCHWAIKHEIM

Geschäftsstelle
Winnenden, Marktstr. 47, 
Telefon 07195 1070-0, info@vhs-winnenden.de
Öffnungszeiten Servicebüro
Montag bis Freitag 08.30 bis 12.00 Uhr
Montag und Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung.
Rund um die Uhr: www.vhs-winnenden.de
Infos rund um die vhs auch bei Facebook: 
www.facebook.com/vhswinnenden
Geschäftsstelle
Winnenden, Marktstr. 47, 
Telefon 07195 1070-0, info@vhs-winnenden.de
Öffnungszeiten Servicebüro
Montag bis Freitag 08.30 bis 12.00 Uhr
Montag und Donnerstag 16.00 bis 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung.
Rund um die Uhr: www.vhs-winnenden.de
Infos rund um die vhs auch bei Facebook: 
www.facebook.com/vhswinnenden

Aktuelles aus Ihrer vhs

Die ganze Vielfalt unserer Kurse: 
www.vhs-winnenden.de 
Wir können Ihnen hier nur eine Auswahl unserer Kurse vor-
stellen, das komplette Angebot finden Sie auf unserer Inter-
netseite.

Corona-Infos: Was gilt an der vhs?
In unseren Corona-Infos unter www.vhs-winnenden.de 
finden Sie immer die aktuellen Regeln.

Mitgliederversammlung 
Die Volkshochschule Winnenden, Leutenbach, Schwaik-
heim lädt zur Mitgliederversammlung am Mittwoch, 16. 
Februar, um 19 Uhr, in das Rathaus Winnenden, in den 
großen Sitzungssaal ein. Auf der Tagesordnung stehen 
Berichte von Vorstand und Leitung, Vorstandswahlen so-
wie die Finanzsituation. Anträge sollten an den Vorsitzen-
den der VHS, Bürgermeister Norbert Sailer, Torstraße 10, 
71364 Winnenden oder an norbert.sailer@winnenden.de 
geschickt werden.

Unsere aktuellen Kurse und Veranstaltungen

 
Patricia Prawit gibt Einbli-
cke ins Leben von Marlene 
Dietrich. 
 Foto: (c) David Beecroft

Kultur mit Biss am 24. 
März in Schwaikheim: 

Mythos Marlene Dietrich 
Patricia Prawit nähert sich in 
einem Lesekonzert dem My-
thos „der Dietrich“ in einer 
unterhaltenden Mischung 
aus Gedichten, Anekdoten, 
Bildern und Musik. 
Tickets für die Veranstal-
tung in der Gemeindehalle 
Schwaikheim sind auf der In-
ternetseite 

www.vhs-winnenden.de unter dem Stichwort „Kultur 
mit Biss“ erhältlich.

Das geheime Leben der Sterne – auf der Sternwarte 
beobachtet
Wir entdecken Beispiele für die verschiedenen Lebensphasen 
der Sterne, vom Kreißsaal über einen Kindergarten bis zur 
Seniorenresidenz; sogar Sternleichen lassen sich entdecken. 
Johannes Philipp, Montag, 7. März, 19.00 – 20.30 Uhr, 
Sternwarte Uhlandshöhe. (22F10402)

Schach für Einsteigerinnen und Einsteiger
Dieser Kurs ist geeignet für Anfänger, Wiedereinsteiger 
und Senioren, die das Schachspiel neu erlernen oder sich 
verbessern möchten. Hans-Jürgen Nägele, 5 Termine, don-
nerstags, ab 10. März, 18.00 – 19.30 Uhr, vhs Marktstraße. 
(22F10480)

Online- Kunstvorträge mit Ulla Groha

Christo & Jeanne Claude – Die Verpackung ist alles
Donnerstag, 17. Februar, 18.30 – 20.00 Uhr. (21H20210)

Déjà vu – die Kunst des Kopierens
Kein Künstler gestaltet sein Werk ohne Beeinflussung 
durch frühere Kunst. In früheren Zeiten war es gang und 
gäbe nach Vorlagen zu arbeiten oder sogar berühmte Bil-
der zu kopieren. Donnerstag, 10. März, 18.30 – 20.30 
Uhr. (22F20200)

Food für love – sinnliche Köstlichkeiten – Online
Wir kochen ein Menü, das ideal für einen romantischen 
Abend bei Kerzenschein ist, mit Zutaten, denen aphrodisie-
rende Wirkung nachgesagt wird. Daniela Faust, Sonntag, 6. 
März, 15.00 – 18.00 Uhr. (22F38305)
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Gesundheitskurse

Online-Vortrag: Ich soll abnehmen, aber wie?
Stefanie Thiel. Mittwoch, 23. Februar, 19.00 – 21.00 Uhr. 
(21H30004-O)
In diesen Kursen, die in der zweiten Märzwoche starten, sind 
noch Plätze frei:

Fitness- und Tanzkurse
Ab 7. März: Line Dance für Anfänger mit Vorkenntnissen 
(22F33540), Erlebnis Tanz 50+ (22F33546), ab 9. März: Fit-
Mix-Pilates (22F33172), Zumba Step (22F33515), ab 10. 
März: After Work Fitness (22F33149), Light Night Fitness 
(22F33160)

Rückenkurs
Ab 10. März: Bauch-Beine-Rücken (22F33186)

Entspannungs-  und Yogakurse Hybrid  
(Präsenz und Online)
Ab 8. März: Yoga für Männer  (22F32354), Yoga und 
Faszien (22F32356 ), ab 9. März: Yoga und Entspannung 
(22F32366)/(22F32369),

Entspannungs- und Yogakurs Online
Ab 9. März: Yoga und Entspannung (22F32381-O)

Entspannungs- und Yogakurse Präsenz
Ab 8. März: Indian Balance (22F32323), ab 10. März: Ttaiji-
quuan (22F32311), Autogenes Training (22F32325), Anusa-
ra Elements (22F32375), Yin Yoga (22F32379), Vinyasa 
Power Yoga (22F32381), ab 11. März: Klangmeditation 
(22F32331), Fünf Esslinger  (22F33188)

Sprachkurse

Französisch A1, ohne/geringe Vorkenntnisse
Schnupperkurs in den Faschingsferien. Charlotte Bohl,  
5 Termine, Montag, 28. Februar bis Freitag, 4. März,  
18.30 – 20.00 Uhr, vhs Marktstraße. (22F43001)

In diesen Kursen, die in der zweiten Märzwoche starten, sind 
noch Plätze frei:

Italienisch A1 - ohne Vorkenntnisse
ab 9. März (22F44003),

Italienisch A2 - ohne Eile
ab 7. März, 19.45 – 21.15 Uhr (22F44101)

Spanisch ohne Eile – ohne Vorkenntnisse,, ab 7. März, 
10.00 – 11.30 Uhr (22F45003), Spanisch A2, ab 7. März, 
17.45 – 19.15 Uhr (22F45101)

Spanisch A2 – für Wiedereinsteiger
Ab 11. März, 10.00 – 11.30 Uhr (22F45107)

Englisch A2 – Easy English, ab 8. März, 18.00 – 19.30 Uhr 
(22F42115)

Englisch B2 – Conversation, ab 8. März, 19.00 – 20.30 Uhr 
(22F42302)

Französisch A1 - ohne Vorkenntnisse 
ab 9. März, 17.30 – 19.00 Uhr, (22F43005)

Französisch B1, Lecture et discussion
Ab 10. März, 08.30 – 10.00 Uhr (22F43201)

Französisch A2 –Wiederholerkurs
Ab 11. März, 09.00 – 10.30 Uhr (22F43105)

Russisch A1 – mit Vorkenntnissen, ab 8. März,  
18.00 – 19.30 Uhr (22F48403)

Neugriechisch A1 - ohne Vorkenntnisse
ab 8. März, 19.45 – 21.15 Uhr, (22F47001) 

NOTFALLDIENSTE
Wichtige Rufnummern
Feuerwehr   112 
Polizei  110
Polizeiposten Schwaikheim  07195/969030
Polizeirevier Winnenden  07195/6940

Strom
Süwag (KAWAG)-Störungsdienst    07144/266-233
bei Störungen im Stromnetzverteiler 
bei defekter Straßenbeleuchtung  07144/266-300

Gas
Störungshotline Netze BW GmbH (kostenfrei) 
0800/3629447

Wasser
Störung in der Wasserversorgung  07195/58250
Krankenwagen des DRK  112
Bestattungen: Laible  07195/5555

Ärzte für Waiblingen und Umgebung
Allgemeiner Notfalldienst
Winnenden: Allgemeine Notfallpraxis am Rems-Murr-
Klinikum Winnenden, Am Jakobsweg 1, Winnenden. 
Montag, Dienstag und Donnerstag: 18 bis 24 Uhr, Mitt-
woch und Freitag: 14 bis 24 Uhr, Samstag, Sonntag und 
feiertags 8 bis 24 Uhr, Telefon 0 71 95  9 79 79 00. 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst (auch Augenärzte, 
Kinderärzte und HNO-Ärzte)
Sollten Sie außerhalb der Sprechzeiten Ihres Arztes 
ärztliche Hilfe benötigen, rufen Sie bitte den ärztli-
chen Bereitschaftsdienst unter 116 117 an.

Notruf Rettungsdienst / Notarzt
In einem akuten Notfall oder bei Verdacht auf eine 
unmittelbar lebensbedrohende Erkrankung wählen 
Sie bitte immer umgehend die Notrufnummer 112.

Schlaganfall-Notruf
Rems-Murr-Klinikum Winnenden unter Telefon 112.

Krebsberatungsstelle Rems-Murr
Psychoonkologische und sozialrechtliche Beratung für 
Betroffene und Angehörige, Am Jakobsweg 1 (Haus 3), 
71364 Winnenden, Tel. 07195-591-52470

Augenärzte
Notfallpraxis am Katharinenhospital, Stuttgart,  
Kriegsbergstr. 60 oder unter Telefon: 116 117  
(bundesweit ohne Vorwahl).

HNO-Ärzte
Ärztliche Bereitschaftsdienstvermittlung unter Tel. 116 117 
(bundesweit ohne Vorwahl).

Kinderärzte
Zentraler kinder- und jugendärztlicher Notfalldienst: werk-
tags von 18 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag und feiertags 
8 bis 20 Uhr in den Ambulanzräumen der Kinder- und Ju-
gendmedizin im Rems-Murr-Klinikum, Am Jakobsweg 1, 
Winnenden. Ärztliche Bereitschaftsdienstvermittlung auch 
unter Tel. 116 117 (bundesweit ohne Vorwahl).

Zahnärzte
Jeweils von 10.00 bis 11.00 Uhr und von 17.00 bis 18.00 
Uhr, zentrale Notfalldienstansage über Anrufbeantworter: 
0711 7 87 77 44.
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Digitales Know-how

Webseiten erstellen mit Jimdo
Ein Kurs für absolute Anfänger, die eine Homepage schnell 
und einfach mit einem kostenlosen Webbaukasten ein-
richten wollen. Toni Ginsel, 3 Termine, dienstags, ab 8. 
März,18.00 – 21.00 Uhr, vhs Wiesenstraße. (22F57075)

Kids am Smartphone – Sicherheitstipps für Eltern
Dieser Vortrag zeigt Eltern verschiedene Möglichkeiten und 
Einstellungen, wie Kinderschutz auf Android-Smartphones 
funktionieren kann. Matthias Weller, Donnerstag, 10. März, 
19.00 – 20.30 Uhr, vhs Wiesenstraße. (22F51005)

Junge vhs

Roboter-Programmierung
Für Kinder von 9 bis 12 Jahren. Wolfgang Zernickel, Mittwoch, 
2. März, 9.00 – 12.00 Uhr, vhs Wiesenstraße. (21H65150)

Prüfungsvorbereitung in den Faschingsferien
Vom 28. Februar bis 4. März finden diese Kompaktkurse 
statt:

Vorbereitung auf die Matheprüfung Realschule – 
Note 3 und schlechter
09.00 – 13.00 Uhr, vhs Wiesenstraße. (21H66202)

Vorbereitung auf die Matheprüfung Realschule – 
Note 3 und besser
14.00 – 18.00 Uhr, vhs Wiesenstraße. (21H66204)

Vorbereitung auf das Matheabitur, Kursstufe 2,  
Leistungsfach, 8 Punkte und weniger
09.00 – 13.00 Uhr, vhs Marktstraße. (21H66307)

Vorbereitung auf das Englischabitur -  
Schwerpunktthemen des schriftlichen Abiturs
09.00 – 13.00 Uhr, vhs Marktstraße. (21H64259)

FREIWILLIGE FEUERWEHR 
SCHWAIKHEIM

Dienstplan

Do. 10.02. 20:00 Uhr Gruppe 1 Funkzentrale & 
Motorgeräte

Fr. 11.02. 20:00 Uhr Gruppe 4 Erste Hilfe
Mo. 14.02 19:00 Uhr Gruppe 5 Erste Hilfe
Do. 17.02. 20:00 Uhr Gruppe 3 Funkzentrale & 

Motorgeräte
Fr. 18.02. 20:00 Uhr Gruppe 2 Erste Hilfe
Do. 24.02. 20:00 Uhr Gruppe 4 Funkzentrale & 

Motorgeräte
Fr. 25.02. 20:00 Uhr Gruppe 1 Erste Hilfe

März
Do. 03.03. 20:00 Uhr Gruppe 2 Funkzentrale & 

Motorgeräte
Fr. 04.03. 20:00 Uhr Gruppe 3 Erste Hilfe

VEREINSNACHRICHTEN

 
Bürger helfen Bürgern e.V.

*** Lust bei uns mitzumachen? ***
Helfer sind in allen Bereichen immer herzlich willkommen. 
Alle Informationen finden Sie auf unserer Homepage
www.bhbschwaikheim.de. Melden Sie sich bei uns.

Tierärztlicher Notdienst Rems-Murr-Kreis
Samstag, 12. Februar und Sonntag, 13. Februar
- Kein geregelter Notdienst – 
In Notfällen wenden Sie sich bitte an die Kleintierklinik in 
Ludwigsburg-Oßweil
Tel.: 07141/ 299 90 30, www.kleintierklinik-lb.de

Apotheken
Samstag, 12. Februar
Schloss-Apotheke Großheppach
Prinz-Eugen-Platz 3, 71384 Weinstadt
Tel.: 07151/ 60 33 62

Sonntag, 13. Februar
Markthaus Apotheke Mache Winnenden
Marktstr. 44, 71364 Winnenden
Tel.: 07195/ 31 96

Sozialstation
Die Sozialstation ist zentral unter der Telefonnummer 
0 71 95 / 95 08 99 zu erreichen. Bei Abwesenheit sprechen 
Sie bitte auf den Anrufbeantworter.

Telefonseelsorge
Tag und Nacht erreichbar unter der Telefonnummer 
0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222.

Deutscher Kinderschutzbund
Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Schorndorf/
Waiblingen e.V., Hilfe für Kinder, Jugendliche und Eltern in 
Not, Karlstr. 19, 73614 Schorndorf, Tel. 0 71 81/88 77 17

Frauenhaus -  
DRK-Kreisverband Rems-Murr e.V.
Das Frauen- und Kinderschutzhaus Rems-Murr ist erreich-
bar unter Tel. 0 71 91/9 30 86 55, per E-Mail an frauen-
haus@drk-rems-murr.de sowie per Fax 0 71 91/9 30 78 
59. Unter diesen Kontaktdaten können Termine im Back-
nanger und im Schorndorfer Beratungsbüro vereinbart 
werden. In den Nachtstunden und am Wochenende sind 
wir über das Polizeirevier Schorndorf, Tel. 0 71 81/204-0, 
erreichbar.
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